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Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren  
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund 
 
1. der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. 
NRW. S. 202). 

 
2. der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom  
 23. Januar 2018  (GV. NRW. S. 90). 

 
3. der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 

18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. 
Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868). 

 
4. der §§ 23 und 25 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes 

Nordrhein-Westfalen (GKG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 
1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) 

 
hat der Rat der Stadt Oelde die folgende Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 16.12.2019 beschlossen: 

 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1)  Die Stadt Oelde betreibt innerhalb des Gemeindegebietes sowie im interkommunalen 

Gewerbegebiet AUREA die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. 
dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte. 

 
(2)  Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege 

und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller 
Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich 
beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können. Die 
Reinigungspflicht der Gemeinde beinhaltet als Winterwartung insbesondere das 
Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der 
verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der 
Reinigungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2-4 dieser Satzung. 
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(3)  Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 

- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger vorgesehenen 

Straßenteile sowie 
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei allen Straßen und 

Straßenteilen, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, 
insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325/326 StVO) und 
Fußgängerbereichen (Zeichen 242/243 StVO). 

 
(4)  Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Straßenoberfläche, also 

neben den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die 
Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten 
sowie die Radwege. 

 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 
(1)  Die Reinigung der Gehwege wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch 

sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Die Reinigung der im anliegenden 
Straßenverzeichnis nicht aufgeführten Fahrbahnen wird in dem in §§ 3 und 4 
festgelegten Umfang und Zeitraum den Eigentümern der an sie angrenzenden und 
durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil 
dieser Satzung und kann durch Beschluss des Rates fortgeschrieben werden. 

 
(2)  Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist 
jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht.  

 
(3)  Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, 

außergewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unverzüglich zu beseitigen, befreit 
den Reinigungspflichtigen nicht von seiner Reinigungspflicht. 

 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 

 
(1)  Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf 

einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die 
Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. 

 
(2)  Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer 

gesamten Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom 
Verursacher auch die Beseitigung von Unkraut und sonstigen Verunreinigungen. 

 
(3)  Fahrbahnen und Gehwege sind einmal wöchentlich zu säubern. Belästigende 

Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmungen 
zu entsorgen. Um eine Gefährdung des Verkehrs auszuschließen, ist ein Verlagern 
des zu beseitigenden Laubes in den Bereich der Fahrbahn untersagt. 
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§ 4 

Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 
 
(1)  Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen 

ist bei Eis- und Schneeglätte mit abstumpfenden oder auftauenden Stoffen zu streuen. 
 
(2)  An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die 

Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein 
gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den 
Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 

 
(3)  Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  
 

- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder 

Einmündungen  
 
 jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen. § 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung gilt 

entsprechend.  
 
(4)  In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) 

gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstandene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die 
Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu 
lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar 
gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige 
auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die 
Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf öffentliche 
Verkehrsflächen geschafft werden. 

 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt Oelde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen 
Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der 
Reinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine 
Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 

 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 
(1)   Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks entlang der 

gereinigten Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach 
Berechnungsmetern). 
 

(2)  Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßengrenze gleich 
verlaufen (angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). 
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Zugewandte Fronten sind die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, 
die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze 
verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise 
zugewandt, so werden die Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten 
Verlängerungen der Straße in gerader Linie ergeben würden. Keine zugewandten 
Seiten sind die hinter angrenzenden und zugewandten Fronten liegenden Seiten.  

 
(3)  Danach zu berücksichtigende angrenzende und zugewandte Fronten sind zu addieren.  

 
(4)  Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der 

Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem 
Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zu einer gedachten geradlinigen 
Verlängerung der Straße verlaufen.  

 
(5)  Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 bis 4 werden 

Bruchteile eines Meters bis zu 0,50 m einschließlich abgerundet und über 0,50 m 
aufgerundet.  

 
(6)  Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn – mit Ausnahme des 

"Verkehrsberuhigten Bereiches Lange Straße" – beträgt die Benutzungsgebühr je 
Frontmeter (Absätze 1-5) 

 
jährlich 1,92 €, 

 
 bei einer zweimaligen wöchentlichen Reinigung der Mischfläche des 

"Verkehrsberuhigten Bereiches Lange Straße" beträgt die Benutzungsgebühr je 
Frontmeter (Absätze 1-5) 

 
jährlich 7,45 €. 

 
(7)   Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die 

Benutzungsgebühr beträgt – mit Ausnahme des "Verkehrsberuhigten Bereiches Lange 
Straße" – je Frontmeter (Absätze 1 bis 5)  

 
jährlich 0,68 € 

 
 bei der Mischfläche des "Verkehrsberuhigten Bereiches Lange Straße" beträgt die 

Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1-5) 
 

jährlich 0,77 €. 
 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1)  Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des erschlossenen 

Grundstücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

(2)  Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des auf den 
Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 

(3)  Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 
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§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der 

regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
(2)  Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht 

sich die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Bei 
einem Ausbleiben der turnusgemäßen Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis 
zu viermal im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen 
besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen 
Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und 
Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen 
Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur 
bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung schriftlich 
geltend gemacht werden. 

 
(3)  Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein 
späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 

 
 

§ 9 
Vorauszahlungen 

 
Der Gebührenpflichtige hat bis zur Bekanntgabe eines neuen Abgabenbescheides zu 
den bisherigen Fälligkeitstagen Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt 
festgesetzten Jahresgebühr zu entrichten. 
Zu wenig entrichtete Vorauszahlungen sind nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheides nach zu entrichten; zu viel entrichtete Vorauszahlungen können 
mit noch fällig werdenden Abgaben verrechnet werden. Überzahlungen werden 
erstattet. 

 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der jeweils geltenden 
Abgabenordnung sinngemäß. 

 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2-4 dieser Satzung nicht nachkommt oder 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2-4 dieser Satzung verstößt. 

 
(2)  Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

(OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 
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ANLAGE GEMÄSS §§ 1 UND 2 DER STRASSENREINIGUNGS- UND 
GEBÜHRENSATZUNG DER STADT OELDE 
(Straßenverzeichnis) 
Straßenverzeichnis für die STRAßENREINIGUNG: 
Am Bahnhof 
Am Kalverkamp 
Am Landhagen 
Bahnhofstraße 
Bernhard-Raestrup-Platz 
Berliner Ring 
Carl-Haver-Platz (einschließlich Am Markt 8) 
Ennigerloher Straße 
Geiststraße 
Grüner Weg 
Herrenstraße 
In der Geist 
Konrad-Adenauer-Allee 
Kreuzstraße 
Lange Straße (von Geiststraße / Zur Dicken Linde bis Konrad-Adenauer-Allee einschl. 
Stromberger Tor Haus Nr. 1 und 10) 
Letter Straße 
Lindenstraße 
Mittelweg (nördlicher Teil im Gewerbegebiet) 
Nordring 
Ostenfelder Straße 
Paulsburg 
Rhedaer Straße (bis Axthausener Weg) 
Robert-Schuman-Ring (bis Ventilatorenfabrik) 
Ruggestraße 
Spellerstraße 
Stromberger Straße 
Wallstraße 
Warendorfer Straße 
Werner-Habig-Straße (von Kreisverkehr bis Grüner Weg) 
Westring 
Wiedenbrücker Straße 
Zum Geisterholz 
Zum Sundern 
Zur Axt 
Verkehrsberuhigter Bereich „Lange Straße“ 
Bahnhofstraße Haus Nr. 1 – 8 
Am Markt (außer Haus Nr. 8) 
Herrenstraße Haus Nr. 1 tlw. 
Lange Straße Haus Nr. 1 – 31 
Geiststraße Haus Nr. 2 
Bezirk Stromberg 
An der Schanze 
Auf dem Borgkamp 
Daudenstraße 
Hüfferstraße 
Münsterstraße 
Oelder Tor 
Wadersloher Straße 
Wiedenbrücker Tor 
Bezirk Lette 
Beelener Straße 
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Clarholzer Straße 
Hauptstraße 
Wilhelm-Cordes-Straße 
Bezirk Sünninghausen 
Auf der Höhe 
Diestedder Straße 
Dorfstraße 
Oelder Straße (bis Ecke Faulbaumstraße) 
Bezirk AUREA 
AUREA 
Alfred-Nobel-Straße 
Ferdinand-Braun-Straße 
Max-von-Laue-Straße 
Straßenverzeichnis für den WINTERDIENST: 
Albrecht-Dürer-Straße 
Am Bahnhof 
Am Kalverkamp 
Am Landhagen 
Am Ruthenfeld 
Axthausener Weg (von Rhedaer Straße bis Am Ruthenfeld) 
Bahnhofstraße 
Bergelerweg 
Berliner Ring 
Bernhard-Raestrup-Platz 
Bökenfördeweg 
Bultstraße (von Kreisverkehr bis Schmale Gasse) 
Carl-Haver-Platz (einschließlich Am Markt 8) 
Carl-Zeiss-Straße 
Düdingsweg 
Ennigerloher Straße 
Friedrich-Harkort-Straße 
Fritz-Reuter-Straße 
Geiststraße 
Görresstraße 
Gröningsweg 
Grüner Weg 
Hans-Böckler-Straße 
Hedwigstraße 
Heinrich-Hertz-Straße (bis Zufahrt Hammelmann) 
Herrenstraße 
Hohe Straße 
In der Geist 
Johannesstraße 
Kleygarten 
Konrad-Adenauer-Allee 
Kreuzstraße 
Lange Straße (von Geiststraße / Zur Dicken Linde bis Konrad-Adenauer-Allee einschl. 
Stromberger Tor Haus Nr. 1 und 10) 
Letter Straße 
Lindenstraße 
Ludgerusstraße (ohne Stichwege) 
Ludwig-Erhard-Allee 
Marienstraße (von Görresstraße bis Overbergstraße) 
Mittelweg 
Nordring 
Ostenfelder Straße 
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Overbergstraße (ohne Stichwege) 
Paulsburg 
Pestalozziweg 
Poststraße 
Raiffeisenstraße 
Ratsstiege 
Rhedaer Straße 
Robert-Schumann-Ring 
Ruggestraße 
Schmale Gasse 
Spellerstraße 
Stromberger Straße 
Theodor-Nahrmann-Straße (ohne Stichwege) 
Tom-Rinck-Straße 
Trippenhof 
Vicarieplatz 
Von-Büren-Allee 
Von-Galen-Straße 
Von-Ketteler-Straße 
Von-Nagel-Straße (von Albrecht-Dürer-Straße bis Zum Sundern) 
Wallstraße 
Warendorfer Straße 
Weitkampweg 
Werner-Habig-Straße (von Kreisverkehr bis Grüner Weg) 
Westrickweg (im Gewerbebereich) 
Westring 
Wibbeltstraße (von Warendorfer Straße bis Albrecht-Dürer-Straße) 
Wiedenbrücker Straße 
Wilhelmstraße (bis Zufahrt Krankenhaus) 
Zum Drostenholz 
Zum Geisterholz 
Zum Sundern 
Zur Axt 
Zur Dicken Linde 
Zur Polterkuhle (von In der Geist bis Westring) 
Verkehrsberuhigter Bereich „Lange Straße“ 
Bahnhofstraße Haus Nr. 1 – 8 
Am Markt (außer Haus Nr. 8) 
Herrenstraße Haus Nr. 1 tlw. 
Lange Straße Haus Nr. 1 – 31 
Geiststraße Haus Nr. 2 
Bezirk Stromberg 
Am Hang (bis Witte Weg) 
An der Bleiche (von Oelder Tor bis Feuerwehr) 
An der Schanze 
Auf dem Borgkamp 
Beckumer Straße 
Borgfeld 
Daudenstraße 
Franz-Hitze-Straße (von Wadersloher Straße bis Rousendorpweg) 
Hüfferstraße 
Kirchstraße (von Wadersloher Straße bis Rousendorpweg) 
Münsterstraße 
Oelder Tor 
Rousendorpweg 
Schulstraße 
Speckenstraße 
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Wadersloher Straße 
Wiedenbrücker Tor 
Zum Kreuzweg (ohne Stichweg) 
Bezirk Lette 
Beelener Straße 
Clarholzer Straße 
Hauptstraße 
Herzebrocker Straße 
Jahnstraße 
Kolpingstraße (bis Schule) 
Schultenfeld NUR STICHWEG (bis Kita) 
St.-Norbert-Straße 
St.-Vitus-Straße (bis St.-Norbert-Straße) 
Wilhelm-Cordes-Straße 
Bezirk Sünninghausen 
Auf der Höhe 
Diestedder Straße 
Dorfstraße 
Eisternriege 
Faulbaumstraße 
Nordkamp (bis Friedhof) 
Oelder Straße 
Bezirk AUREA 
AUREA (bis Gemeindegrenze) 
 
 
 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Oelde 
vom 11.07.2013 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen. Der Beschluss 
ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungs VO). Es wird 
ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Oelde übereinstimmt. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 16. Dezember 2019 beschlossene  
 
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

 
 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
c) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Oelde, 17. Dezember 2019 

               
      
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
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12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung der Stadt Oelde vom 17. Dezember 2019 
 

 
 
Aufgrund 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) 

2. der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90) 

3. der §§ 65 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25.6.1995 (GV 
NRW. 1995, S. 926), in der Fassung des Artikel 1 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV 
NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.07.2019 (GV NRW 
S. 341) 

 
hat der Rat der Stadt Oelde die Beitrags- und Gebührensatzung in seiner Sitzung am 
16.12.2019 wie folgt beschlossen: 

Artikel I 
 

§ 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
 
(7)   Die jährliche Gebühr beträgt je m3 Schmutzwasser 1,95 Euro. 

 
§ 5 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5)   Die jährliche Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1     0,55 Euro. 
 

 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

 
 
 
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die 12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen. 
Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 
Bekanntmachungs VO). Es wird ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit 
dem Beschluss des Rates der Stadt Oelde übereinstimmt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 16. Dezember 2019 beschlossene  
 
 

12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Oelde 
 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

 
f) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

 
g) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

 
oder 
 

h) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Oelde, 17. Dezember 2019 
 

 
                                           
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
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18. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Oelde vom 
17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund 
 
1. der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666 f.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV NRW 
S. 202) 
 

2. der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90) 

 
3. des § 25 der Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Oelde vom 05.07.2012,  
 
hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung vom 16.12.2019 die Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Oelde wie folgt geändert: 
 
 
 

Artikel 1 

Änderung der Gebührensätze 
 

Gebührensatz 
 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

  
(1) Die Gebühr für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung durch Entleerung der 
 Behälter für Restabfälle sowie kompostierbare Abfälle beträgt: 
 
 -  bei Bereitstellung eines 80 l - Behälters für Restabfall 

  jährlich             132,34 Euro  oder   monatlich               11,03 Euro 
 
 -  bei Bereitstellung eines 120 l - Behälters für Restabfall 

  jährlich            198,51 Euro   oder  monatlich               16,54 Euro 
 
 -  bei Bereitstellung eines 240 l - Behälters für Restabfall 

  jährlich             397,01 Euro  oder   monatlich               33,08 Euro 
 

- die Gebühr je Liter Restabfall beträgt 1,65 Euro. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
 
  
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die 18. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 16. Dezember 
2019 beschlossen. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 
2 Bekanntmachungs VO). Es wird ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Oelde übereinstimmt. 
 

 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 16. Dezember 2019beschlossene  
 
 

18. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Oelde 

 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

i) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

 
j) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

 
k) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

 
oder 
 

l) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
Oelde, 17. Dezember 2019 
 

              
      
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Oelde zur 
Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 
LWG NRW vom 17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund 
 
der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) 
 
und des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.05.2018 (GV NRW S. 90), 
 
und des §§ 39 – 42 Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) 
 
und der §§ 62 - 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926), in der Fassung 
des Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 02.07.2019 (GV NRW S. 341) 
 
sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21.06.2019 (BGBl. I S. 846) 
  
 
hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichem Einzugsgebiet der auf dem Gebiet der 
Stadt Oelde vorhandenen sonstigen Gewässer liegen und bei welchen der Wasser- und 
Bodenverband Oelde die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt 
 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro a/Jahr:  1,4896 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro a/Jahr:  0,0160 €. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
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Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Oelde 
zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 LWG NRW in seiner 
Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen. 
 
Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 
Bekanntmachungs VO). Es wird ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit 
dem Beschluss des Rates der Stadt Oelde übereinstimmt. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 16. Dezember 2019beschlossene  
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Oelde zur Umlage der Kosten der 
Gewässerunterhaltung gem. § 64 LWG NRW 

 
 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

 
b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

 
c) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

 
oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Oelde, 17. Dezember 2019 
 

                    
      
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
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Satzung für den Kommunalfriedhof  
Oelde-Lette (Friedhofssatzung) vom 17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juni 2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV NRW 
S. 405) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202) hat der Rat der Stadt 
Oelde am 16.12.2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für den Friedhof Oelde – Lette: 
 

 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Der Friedhof ist eine nichtrechtsfähige Anstalt der Stadt Oelde (im Folgenden Stadt 

genannt). 
 
(2) Der Friedhof dient der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten durch Bestattung 

(Einbringung in eine Grabkammer) oder Beisetzung (Aufbewahrung der sterblichen 
Überreste in sonstiger Weise, insbesondere Einbringung der Totenasche in ein 
Urnengrab), die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren oder ein Recht auf 
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte in der Stadt innehatten. Teile von Toten sowie 
ihre Surrogate und Teile von ihnen gelten als Tote im Sinne dieser Satzung. Surrogate im 
Sinne des Satzes 3 sind insbesondere durch Verarbeitung der Totenasche hergestellte 
Produkte wie Gedenk- oder Erinnerungsdiamanten.  

 
 
(3) Die Bestattung oder Beisetzung anderer Toter als derjenigen im Sinne des Absatzes 2 

bedarf der Zustimmung des Friedhofsträgers. Die Zustimmung kann im Rahmen der 
Belegungskapazitäten erteilt werden. 

 
(4) Die Friedhöfe dienen auch der Gewährung der letzten Ruhe von Sternenkindern, von 

deren Eltern zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bestattung oder Beisetzung mindestens 
ein Teil Einwohner der Stadt oder Gemeinde ist oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte in der Stadt oder Gemeinde innehat. Sternenkinder sind Tot- und 
Fehlgeburten sowie aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte. Für 
Sternenkinder gelten die für Tote bis zum vollendeten fünften Lebensjahr geltenden 
Satzungsvorschriften entsprechend.  
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Der Nutzungsberechtigte ist diejenige Person, der das Recht zur Nutzung einer 

Grabstätte durch den Friedhofsträger zugewiesen worden ist.  
 
(2) Der Totenfürsorgeberechtigte ist diejenige Person, die der Tote mit der Bestimmung des 

Ortes und der Art der Gewährung der letzten Ruhe betraut hat, auch wenn sie nicht zum 
Kreis der sonst berufenen Angehörigen zählt. Wenn und soweit ein Wille des Toten nicht 
erkennbar ist, sind die in § 15 Absatz 7 Satz 2 genannten Personen nach Maßgabe des 
dort festgelegten Rangverhältnisses totenfürsorgeberechtigt. Der Friedhofsträger kann 
sämtliche Unterlagen einsehen, die für die Ermittlung des Totenfürsorgeberechtigten von 
Bedeutung sind. 

 
 

§ 4 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen und Beisetzungen 

gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.  
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen 

ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und 
Beisetzungen in Wahlgrabstätten/Urnenwahlwahlgrabstätten erlischt, wird dem 
Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte/Urnenwahl-
grabstätten zur Verfügung gestellt. Im Fall des Satzes 2 kann der 
Totenfürsorgeberechtigte mit schriftlicher Zustimmung des Nutzungsberechtigten die 
Umbettung von Toten aus der geschlossenen Wahlgrabstätte auf Kosten des 
Friedhofsträgers verlangen. Satz 3 gilt nicht, wenn der Umbettung ein erhebliches 
öffentliches Interesse entgegensteht. Ein erhebliches öffentliches Interesse im Sinne des 
Satzes 4 besteht insbesondere, wenn die Umbettung eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung verursachen würde. Im Fall des Satzes 4 zahlt der 
Friedhofsträger an den Nutzungsberechtigten eine Entschädigung in Geld. Die nach Satz 
6 zu zahlende Entschädigung beträgt zehn Prozent der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 
der Schließung für eine einzelne Wahlgrabstätte der erworbenen Art festgesetzten 
Grabnutzungsgebühr. 
 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten 
verloren. Die Toten werden, falls die Ruhezeit (bei 
Reihengrabstäten/Urnenreihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt 
in vergleichbare Grabstätten umgebettet, die jeweils Gegenstand der Nutzungsrechte 
werden.  
 

(4)  Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der 
Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen 
schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln ist. Die Mitteilung soll Hinweise auf die Möglichkeit zur Umbettung und auf 
mögliche Umbettungstermine enthalten. 

 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Oelde  Nr. 47/2019 

21 
 

 
 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 

sind sie bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen des 
Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten 
mitzuteilen.  
 

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 

Besuch geöffnet.  
 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

 
 

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes, der Toten und der Achtung der 

Persönlichkeitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  

 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,  

 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, 

ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden, zu 
befahren;  

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben;  
c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende 

Arbeiten auszuführen;  
d) ohne Zustimmung des Friedhofsträgers gewerbsmäßig Film-, Ton-, Video- oder 

Fotoaufnahmen anzufertigen;  
e) Schriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind;  
f) den Friedhof und oder einzelne Friedhofsteile zu verunreinigen oder zu beschädigen 

sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten;  
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;  
h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern;  
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde 

sowie sonstige Hunde sofern sie an einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als 
zwei Metern geführt werden.  

 
(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen.  
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§ 7 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof sind nach Maßgabe der folgenden Regelungen 

zulässig.  
 
(2) Die Gewerbetreibenden und ihre Hilfspersonen haben sich von dem geltenden Ortsrecht 

Kenntnis zu verschaffen und sich gegenüber dem Personal des Friedhofsträgers auf 
dessen Verlangen durch einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis zu identifizieren. Die 
Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten in 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. Der 
Friedhofsträger ist dazu berechtigt, seine Schadensersatzansprüche per Verwaltungsakt 
durchzusetzen.  

 
(3) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags innerhalb der 

Öffnungszeiten verrichtet werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der 
Öffnungszeit des Friedhofes – spätestens um 19:00 Uhr, an Samstagen und Werktagen 
vor Feiertagen spätestens um 13:00 Uhr – zu beenden. Der Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen. 

 
(4) Die für die gewerblichen Tätigkeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf 

dem Friedhof nur an den hierfür vorgesehenen Stellen gelagert werden. Bei Beendigung 
der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen. Gewerblich genutzte Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden. 

 
(5) Die Gewerbetreibenden haben dem Friedhofsträger ihre Tätigkeit auf dem Friedhof 

spätestens zwei Wochen vor Beginn der erstmaligen Ausführung von Arbeiten 
anzuzeigen. Für die Anzeige ist ein Formblatt (Anlage 2) zu verwenden, dem ein 
Nachweis über das Bestehen einer die Tätigkeit abdeckenden Haftpflichtversicherung bei 
einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation in Kopie beizufügen ist; § 22 Absatz 
2 bleibt unberührt. Im Fall von Gewerbetreibenden, die ihren Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation 
haben, steht die Anzeige gegenüber einer hierfür zuständigen Stelle auf Ebene der 
Europäischen Union, der Europäischen Freihandelsassoziation, des Bundes oder des 
Landes Nordrhein-Westfalen der Anzeige gegenüber der Friedhofsverwaltung gleich.  

 
(6) Die Friedhofsverwaltung kann ein Tätigkeitsverbot verhängen, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass ein Gewerbetreibender in fachlicher, betrieblicher oder 
persönlicher Hinsicht unzuverlässig ist. In Ansehung der Einbringung von Grabmalen und 
sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen setzt die Anerkennung der 
fachlichen Zuverlässigkeit insbesondere voraus, dass die Gewerbetreibenden aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des 
Friedhofs  
1. die angemessene Gründungsart zu wählen und die erforderlichen Fundamentab-

messungen zu berechnen,  
2. für die Befestigung der Grabmale das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 

dimensionieren und zu montieren und  
3. die Standsicherheit von Grabmalen zu beurteilen.  
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Gewerbetreibende, die unvollständige Anträge vorlegen oder nicht korrekt dimensionierte 
Abmessungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen in den Anträgen benennen oder sich 
bei der Ausführung der Fundamentierung, der Bemaßung und der Befestigung der 
Grabmale nicht an die in den Anträgen genannten Daten halten, können allein aus 
diesem Grund als fachlich unzuverlässig eingestuft werden. Die Entscheidung ergeht 
durch schriftlichen Verwaltungsakt. Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann die 
Friedhofsverwaltung ein vorläufiges Tätigkeitsverbot auch auf anderem Weg verhängen.  

 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

 
 

§ 8 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die 

Anmeldung hat unverzüglich nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in 
Schriftform zu erfolgen. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.  

 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 

Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen.  

 
(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine 

Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. Die Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen.  

 
(4) Datum und Zeit der Bestattung werden unter Berücksichtigung von Abs. 5 und 6 in der 

Regel zwischen dem Vertreter der Kirchengemeinde, dem Friedhofsgärtner und dem 
Bestatter als Vertreter der Angehörigen einvernehmlich vereinbart. Die 
Friedhofsverwaltung behält sich vor, Termine zu ändern bzw. festzusetzen, wenn unter 
den o.a. Personen keine Einigkeit erzielt wird oder ein triftiger Grund gegen einen 
bestimmten Termin spricht.  Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werktagen, an 
Samstagen beginnen sie bis spätestens 11.00 Uhr.  

 
(5) Die Bestattung oder Beisetzung darf frühestens nach vierundzwanzig Stunden erfolgen. 

Die örtliche Ordnungsbehörde kann eine frühere Bestattung oder Beisetzung zulassen, 
wenn durch ein besonderes, aufgrund eigener Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis 
eines Arztes, der nicht die gesetzlich vorgeschriebene Leichenschau durchgeführt hat, 
bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merkmale des Todes aufweist oder die 
Verwesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit des Scheintodes 
ausgeschlossen ist.  

 
(6) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des 

Todes erfolgen. Totenaschen müssen spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung 
bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer 
Urnenreihengrabstätte beigesetzt.  
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§ 9 

Särge und Urnen 
 
(1) Unbeschadet der Regelung des § 17 sind Bestattungen und Beisetzungen grundsätzlich 

in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann die Friedhofsverwaltung auf 
Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder 
Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder der Verstorbene angehört hat, eine 
Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist.  
 

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, 
physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht 
nachteilig verändert wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der 
Ruhezeit ermöglicht wird. 

 Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -beigaben, 
Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus 
leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, 
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstige umweltgefährdende Lacke 
oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Toten soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien 
bestehen. 

 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  
 

(4) Sofern eine Beisetzung in einem Grab mit Grabkammersystem erfolgt, dürfen für den 
Sarg keine Eichenmassivhölzer verwendet werden; Eichenfurnier ist zulässig. 

 
 

§ 10 
Grabbereitung 

 
(1) Die Gräber werden vom Friedhofsgärtner geöffnet bzw. ausgehoben und wieder 

geschlossen bzw. verfüllt.  
 

(2) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch den 
Friedhofsgärtner/ Steinmetz entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden 
Kosten diesen zu erstatten. 

 
 

§ 11 
Ruhezeit 

 
Bei Grabkammern sowie Urnengrabstätten beträgt die Ruhezeit für Leichname und Aschen 
20 Jahre. Bei Erdgräbern beträgt die Ruhezeit 30 Jahre. 
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§ 12 
Schutz der Totenruhe 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. Umbettungen bedürfen der 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie erfolgen nur auf Antrag des zur vollen 
Kostentragung verpflichteten Totenfürsorgeberechtigten und – falls jener nicht der 
Nutzungsberechtigte ist – mit dessen schriftlicher Zustimmung und in der Verantwortung 
der Friedhofsverwaltung. 
 

(2) Zu anderen als zu Umbettungszwecken dürfen Tote nur aufgrund behördlicher oder 
richterlicher Anordnung ausgegraben werden. Umlegungen, die innerhalb der gleichen 
Grabstätte aus Anlass einer weiteren Bestattung oder Beisetzung oder auf Betreiben der 
Friedhofsverwaltung innerhalb des Friedhofs aus Anlass der Einebnung der Grabstätte 
nach Ablauf der Ruhezeit durchgeführt werden, gelten nicht als Ausgrabung eines Toten 
im Sinne des Satzes 1.  

 
(3) Vor Ablauf der Ruhezeit darf die Genehmigung zur Umbettung nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes erteilt werden. Ein für das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
sprechender Umstand ist das zu Lebzeiten erklärte und erst nach der Bestattung oder 
Beisetzung bekannt gewordene Einverständnis des Toten. Eine Umbettung innerhalb des 
Stadt- oder Gemeindegebiets soll nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses genehmigt werden; insoweit gilt zum Schutze des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts des Toten ein besonders strenger Prüfungsmaßstab. Die 
Befugnisse der Friedhofsverwaltung zu Schließung und Entwidmung des Friedhofs sowie 
von Friedhofsteilen bleiben unberührt.  

 
(4) Nach Ablauf der Ruhezeit kann die Genehmigung zur Umbettung in eine andere 

Grabstätte auf dem gleichen Friedhof einmalig auch dann erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht erfüllt sind. Im Fall des Satzes 1 darf die 
Umbettung nur in eine Wahlgrabstätte mit noch mindestens zehn Jahre fortdauerndem 
Nutzungsrecht und mit schriftlicher Einwilligung des Nutzungsberechtigten erfolgen. Eine 
weitere Umbettung ist nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 zulässig.  

 
(5) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 

unterbrochen oder gehemmt.  
 
(6) Die Umbettung hat keinen Einfluss auf bereits gezahlte und noch zu zahlende Gebühren. 

Abweichend von Satz 1 bedarf es im Fall des Absatzes 4 Sätze 1 und 2 keiner 
Verlängerung des Nutzungsrechts an der Wahlgrabstätte.  

 
 

IV. Grabstätten und Aschenstreufelder  

 
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 
 
(1) Die Grabstätten und Aschenstreufelder bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An 

ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Die Größe der Gräber 
ergibt sich aus dem Anhang zu dieser Satzung (Anlage 1).  
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(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a) Reihengrabstätten, 
 

b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenreihengrabstätten, 

d) Urnenwahlgrabstätten, 

e) Rasenurnengrabfelder 

f) Anonyme Rasenaschengrabfelder 

g) Aschenstreufeld. 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer 

der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
 

§ 14 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Grabkammerbestattungen, die der Reihe nach 

belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt 
werden. Über die Zuteilung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.  
 

(2) Es können Reihengrabfelder eingerichtet werden 
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Sternenkinder  

b) für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr. 

 
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in 

einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr, Sternenkinder eines 
Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 
5 Jahren zu bestatten.  

 
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten 

ist 3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt zu machen.  

 
 

 
§ 15 

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Grabkammer- bzw. Erdbestattungen, an denen auf 

Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren bzw. 30 Jahren bei 
Erdbestattungen (Nutzungszeit) verliehen wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten 
werden nur anlässlich eines Todesfalles und nur für die gesamte Grabstätte und gegen 
volle Gebührenzahlung verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines 
Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 
 



Amtsblatt der Stadt Oelde  Nr. 47/2019 

27 
 

(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur 
auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung 
kann den Wiedererwerb ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung nach § 4 
beabsichtigt ist.  
 

(3) Wahlgrabstätten werden als zwei- oder mehrstellige Grabstätten als Tiefgräber vergeben. 
In einem Tiefgrab können zwei Tote übereinander bestattet werden. Nach Ablauf der 
Ruhezeit eines Toten kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn die restliche 
Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist.  
 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der 
Verleihungsurkunde.  
 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 3 Monate 
vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln 
ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von 3 
Monaten auf der Grabstätte hingewiesen.  
 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung oder Beisetzung nur stattfinden, wenn 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben 
worden ist.  
 

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Satz 3 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag 
übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten,  

b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

c) auf die ehelichen Kinder, nichtehelichen Kinder und Adoptiv-Kinder 

d) auf die Stiefkinder, 

e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

f) auf die Eltern, 

g) auf die Geschwister, 

h) auf die Stiefgeschwister, 

i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben und 

j) Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die älteste Person 
nutzungsberechtigt. 
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(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 
dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; er bedarf hierzu der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
Eine unter a) bis h) fallende Person kann das Nutzungsrecht ausschlagen, wenn eine 
andere Person Haupterbe ist. Bei Ausschlagung des Nutzungsrechtes werden die 
Haupterben Nutzungsberechtigte.  
 

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.  
 

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, 
sowie bei Eintritt eines Todesfalles über andere Bestattungen und Beisetzungen in der 
Grabstätte und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden.  
 

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der 
Grabstätten. 
 

(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 

 
 

§ 16 
Aschenbeisetzungen 

 

(1) Eingeäscherte Tote dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) Rasenurnengrabfeldern 
d) anonymen Rasenaschengrabfeldern 
e) Aschenstreufeld. 
 

 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Beisetzungen, die der Reihe nach belegt 

und an denen im Todesfall ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit des Toten 
verliehen wird. Über die Abgabe wird eine Bescheinigung ausgehändigt. Ein 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. In einer Urnenreihengrabstätte 
kann nur eine Urne bestattet werden.  

 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Beisetzungen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer 
Urnenwahlgrabstätte können bis zu 2 Urnen bestattet werden. 
 

(4) Anonyme Rasenaschengrabfelder werden vergeben, sofern dies dem Willen des 
Verstorbenen entspricht und der Verstorbene dies durch schriftliche Bestimmung 
(Bestattungsverfügung) bestimmt hat. Dem Friedhofsträger ist vor der Beisetzung der 
Asche die schriftliche Erklärung des Toten im Original vorzulegen. 
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(5) Ein Toter wird auf einem hierfür durch den Friedhofsträger festgelegten Bereich des 
Friedhofes (Aschenstreufeld) durch Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn er dies 
schriftlich bestimmt hat. Absatz 4 gilt entsprechend. Am Aschenstreufeld wird nicht 
gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen wie 
Grabeinfassungen sind nicht zulässig.  

 
(6) In den Grabkammerwahlgrabstätten können anstelle eines Sarges bis zu 2 Urnen 

beigesetzt werden. Bei voll belegten Grabstätten kann keine weitere Urne zusätzlich 
beigesetzt werden. 

 

(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten bzw. die Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten. 

 
 

§ 17 
Aschenbeisetzung ohne Urne 

 
(1) Die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofes 

durch Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn der Verstorbene dies durch schriftliche 
Bestimmung (Bestattungsverfügung) bestimmt hat.  
 

(2) Ebenso kann die Asche, sofern der Verstorbene dies durch schriftliche Bestimmung 
(Bestattungsverfügung) bestimmt hat, ohne Urne in einem Aschengrabfeld beigesetzt 
werden. Die Stelle kann auf Antrag und gegen Gebühr durch eine Messingplatte 
gekennzeichnet werden, auf der ausschließlich die Geburtsdaten des Verstorbenen 
vermerkt werden. 

(3) Dem Friedhofsträger ist vor der Beisetzung der Asche nach Absatz 1 oder 2 die 
schriftliche Bestimmung (Bestattungsverfügung) im Original vorzulegen. Am 
Aschenstreufeld und auf dem Aschengrabfeld wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt 
worden ist. Grabmale und bauliche Anlagen sind nicht zulässig.  
 

(4) Die Verstreuung kann auf Antrag durch einen Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
gegen Gebühr erfolgen. 

 
 

V. Gestaltung der Grabstätten 

 
 

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
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VI. Grabmale und bauliche Anlagen 

 
 

§ 19 
Größe der Grabmale und baulichen Anlagen 

 
(1) Auf Grabstätten für Erdbestattung und für Bestattungen in Grabkammern sind Grabmale 

mit folgenden Maßen zulässig: 
 
a) Auf Reihengrabstätten sowie einstelligen Wahlgrabstätten: 

1. stehende Grabmale: Höhe bis 1,30 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,16 m; 
 

2. liegende Grabmale: Breite bis 0,60 m, Höchstlänge 2,00 m, Mindeststärke 0,14 m; 
  

b) Auf Wahlgrabstätten: 

1. stehende Grabmale: 

 bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern sind folgende Maße zulässig:  
Höhe 0,80 m bis 1,30 m, Breite bis 1,20 m, Mindeststärke 0,16 m; 
 

2. liegende Grabmale: 

aa) bei zweistelligen Grabstätten: Breite bis 0,60 m, Länge bis 0,85 m, 
Mindesthöhe 0,18 m; 

bb) bei mehr als zweistelligen Grabstätten: Breite bis 1,20 m; Länge bis 0,85 m, 
Mindesthöhe 0,18 m. 

 
 

Bei Grabkammern dürfen die Belüftungseinrichtungen nicht abgedeckt werden. 
 

(2) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
a) Auf Urnenreihengrabstätten: 

1.  liegende Grabmale: Größe 0,40 m x 0,40 m, Höhe der Hinterkante 0,15 m; 
2.  stehende Grabmale: Grundriss max. 0,35 m x 0,35 m, Höhe bis 0,90 m; 
 

b) Auf Urnenwahlgrabstätten: 
1. stehende Grabmale mit quadratischem oder rundem Grundriss max. 0,40 m x  

0,40 m, Höhe bis 0,90 m; 
2.  liegende Grabmale mit quadratischem Grundriss bis 0,40 m x 0,40 m,  

Mindesthöhe 0,16 m. 
 
(3) Auf dem Rasenurnengrabfeld: 
 Grabplatten mit einer Größe von 0,30 m x 0,20 m oder max. 0,35 m x 0,25 m 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus 

Gründen der Standsicherheit erforderlich ist.  
 
(5) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält, kann er 

Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1 bis 4 und auch sonstige bauliche Anlagen 
als Ausnahme im Einzelfall zulassen. Bei Grabkammern ist eine Ausnahme von der 
maximalen Breite aus technischen Gründen ausgeschlossen. 
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§ 20 

Zustimmungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind 
zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Der Antragsteller hat 
bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten die Bescheinigungen vorzulegen, bei 
Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 

 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

 

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole sowie der Fundamentierung.  
 

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 
und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, 
des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

 In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das 
Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

 
(3)  Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen 

ebenfalls   
         der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2   
         gelten entsprechend. 
  

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.  
 

(5) Die nicht-zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 1 Jahr nach der 
Beisetzung verwendet werden. 

 
 

§ 21 
Anlieferung 

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der 

Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen.  
 

(2) Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern, dass sie am 
Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können; Einzelheiten 
hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen. 
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(3) Im Fall von Grabmälern und Grabeinfassungen aus Naturstein ist dem Friedhofsträger 
mit dem Antrag entweder eine Bestätigung darüber, dass das Material aus einem Staat 
stammt, in dem bei der Herstellung von Naturstein nicht gegen das Übereinkommen Nr. 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
verstoßen wird (Positiv-Liste), oder die Bestätigung einer anerkannten 
Zertifizierungsstelle darüber, dass die Herstellung ohne schlimmste Formen von 
Kinderarbeit erfolgte, und die Steine durch das Aufbringen eines Siegels oder in anderer 
Weise unveränderlich als zertifiziert gekennzeichnet sind, vorzulegen.  

 
§ 22 

Fundamentierung und Befestigung 
 
(1) Zum Schutze der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen sind Grabmale und 

sonstige bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen nach den allgemein anerkannten 
Regeln des Handwerks gemäß der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen (TA Grabmal) des DENAK Deutsche Naturstein Akademie e.V. in der 
ab Juli 2012 gültigen (dritten) Fassung einzubringen. 

 
(2) Die Einbringung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen 

darf nur durch zuverlässige Gewerbetreibende im Sinne des § 8 Absatz 6 Sätze 1 bis 3 
erfolgen, die für diese Tätigkeit über einen gegenüber dem Friedhofsträger 
nachgewiesenen Betriebshaftpflichtversicherungsschutz im Sinne des § 102 des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) mit Deckungssummen in Höhe von mindestens 
einer Million Euro je Schadensfall sowohl für Personen- als auch für Sachschäden 
verfügen.  

 
(3) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke 

der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit der Zustimmung 
nach § 20. Bei Grabkammern sind die vom Hersteller der Kammern eingebauten 
Fundamente zu verwenden. Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die 
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist.  
 

(4) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die 
Mindeststärke der Grabmale bestimmt sich nach § 19. 

 
 

§ 23 
Gewährleistung der Sicherheit 

 
(1) Der Friedhofsträger sorgt für die Anwendung der Vorschriften über den Denkmalschutz 

auch auf dem Friedhof.  
 
(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihengrabstätten / 
Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Bescheinigung, bei Wahlgrabstätten / 
Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.  
 

(3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das 
Umstürzen von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird. Die 
Haftung des Friedhofsträgers im Außenverhältnis bleibt unberührt. Im Innenverhältnis 
haftet der Nutzungsberechtigte dem Friedhofsträgers gegenüber allein, soweit letzteren 
nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. 
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(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen wie 
Grabeinfassungen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen 
(z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen oder Teile davon auf Kosten des 
Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände unter 
schriftlicher Aufforderung zur Abholung drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
 

 
§ 24 

Entfernung 
 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstige bauliche 

Anlagen wie Grabeinfassungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 23 Abs. 1 kann die 
Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten oder nach 

Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten oder nach der 
Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei 
Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte im Wege der 
Verwaltungsvollstreckung nach schriftlicher Androhung und Festsetzung abzuräumen 
oder abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal 
oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen 
gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über, wenn dies bei Erwerb des 
Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger 
baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Wahlgrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die 
Kosten zu tragen. 

 
(3)  Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale oder 

sonstige bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen einen Monat nach Benachrichtigung 
des Inhabers der Bescheinigung oder des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen. 

 
 
 
 

VII.  Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

 
§ 25 

Herrichtung und Unterhaltung 
 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd 

in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.  
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(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 
Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Bei Grabkammern dürfen die 
Belüftungseinrichtungen nicht abgedeckt oder beschädigt werden.  
 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrab-
stätten der Inhaber der Bescheinigung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass der 
Nutzungsberechtigte nach Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit die Grabstätte 
abräumt.  
 

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat bei 
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die Bescheinigung vorzulegen, bei 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrab-stätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 

(6) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der 
Bestattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet werden.  
 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.  
 

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 
Grabpflege ist nicht gestattet.  
 

(9) Kunststoffe und sonstige nicht biologisch abbaubare Werkstoffe dürfen in sämtlichen 
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, 
Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und anderes 
Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu 
entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen.  

 
§ 26 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnengrabstätte oder Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte 

trotz schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer 
festzusetzenden angemessenen Frist ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Herrichtung oder Pflege auf Kosten des Verantwortlichen 
(§ 25 Abs. 3) im Wege der Verwaltungsvollstreckung vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Im Fall des Satzes 1 gelten die Regelungen in § 23 Absatz 4 Satz 3 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Frist im Sinne des § 23 Absatz 4 Satz 3 drei 
Monate nicht unterschreiten darf.  
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(2)  Bei wiederholtem Verstoß gegen die Pflicht zur Grabpflege kann der Friedhofsträger das 

Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Die Entscheidung ergeht durch 
schriftlichen Verwaltungsakt. Die ordnungsgemäße Instandhaltung und spätere 
Einebnung in der Verantwortung des Friedhofsträgers ist durch Erhebung einer 
Grabpflegegebühr sicherzustellen.  

 
(3)  Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 

wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und 
Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen.  

 
       Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die   

Friedhofsverwaltung 
 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 

nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.  

 
 

VIII. Schlussvorschriften 

 
 

§ 27 
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung 

bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften.  
 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf eine Nutzungszeit nach § 15 Abs. 1 
oder § 16 Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Toten. 

 
 
 

§ 28 
Haftung 

 
Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
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§ 29 

Gebühren 
 
Für die Benutzung des von der Stadt verwalteten Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebühren-Satzung zu entrichten. 
 
 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 

1. sich als Besucher entgegen § 6 Absatz 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend 
verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt,  
 

2. die Verhaltensregeln des § 6 Absatz 2 missachtet,  
 

3. entgegen § 7 Absatz 5 Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung des 
Friedhofsträgers durchführt,  

 
4. als Gewerbetreibender  

a) entgegen § 7 Absatz 5 Satz 1 ohne Anzeige gegenüber dem Friedhofsträger tätig 
wird,  

b) trotz eines durch den Friedhofsträger nach § 7 Absatz 6 Satz 1 verhängten 
Tätigkeitsverbots tätig wird,  

c) außerhalb der in § 7 Absatz 3 Sätze 1 und 2 festgesetzten Zeiten Arbeiten 
durchführt,  

d) entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert,  

e) entgegen § 7 Absatz 4 Satz 2 die Arbeits- und Lagerplätze nach Beendigung der 
Arbeiten nicht wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt,  

f) entgegen § 7 Absatz 4 Satz 3 gewerblich genutzte Geräte an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe reinigt,  

g) entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 keinen amtlichen Lichtbildausweis bei sich trägt 
oder nicht sicherstellt, dass Hilfspersonen einen amtlichen Lichtbildausweis bei 
sich tragen,  

5.  eine Bestattung oder Beisetzung entgegen § 8 Absatz 1 Sätze 1 und 2 dem 
Friedhofsträger nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
  

6. entgegen § 20 Absatz 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen wie 
Grabeinfassungen auf dem Friedhof ohne vorherige schriftlichen Zustimmung des 
Friedhofsträgers errichtet oder verändert, 
 

7. entgegen § 20 Absatz 2 oder § 20 Absatz 3 Unterlagen nicht vorlegt, 
 

8. entgegen § 22 Absatz 1 Grabmale oder Grabeinfassungen einbringt,  
 

9. entgegen § 22 Absatz 2 bei der Einbringung von Grabmalen oder Grabeinfassungen 
nicht über den vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügt,  
 

10. entgegen § 23 Absatz 2 Grabmale oder sonstige Anlagen nicht in verkehrssicherem 
Zustand erhält,  
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11. entgegen § 24 Absatz 1 ohne Zustimmung des Friedhofsträgers Grabmale oder 

sonstige bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen entfernt,  
 

12. entgegen § 25 Absatz 1 Grabstätten nicht herrichtet oder unterhält,  
 

13. entgegen § 25 Absatz 8 Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet;  
 

14. entgegen § 25 Absatz 9 nicht biologisch abbaubare Werkstoffe, insbesondere 
Kunststoffe, verwendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder 
Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000,- 

Euro geahndet werden.  
 
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung vom 
25.02.2004 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 
 
 
Anlagen  
 
1. Abmessungen der verschiedenen Gräber 
2. Formblatt für eine Tätigkeitsanzeige 
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Anlage 1 zur Satzung für den Friedhof Oelde-Lette vom 17. Dezember 2019 
Abmessungen der verschiedenen Grabstätten 
 
 
Grabart 
 

Breite 
m 

Länge 
m 

m² 

 
Wahlgrab (Grabkammer) 
(für zwei Beisetzungen) 
 

 
1,25 

 
2,40 

 
3,00 

 
Reihengrab (Grabkammer) 
(für eine Beisetzung) 
 

 
1,25 

 
2,40 

 
3,00 

 
Wahlgrab (Urnen) 
(für zwei Urnenbeisetzungen) 
 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
Reihengrab (Urne) 
(für eine Beisetzung) 
 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 
 
 

 
Rasenurnengrabfeld 
(für eine Beisetzung) 
 

 
0,60 

 
0,60 

 
0,36 

 
Rasenurnengrabfeld 
(für zwei Urnenbeisetzungen) 
 

 
1,20 

 
0,60 

 
0,72 

 
Anonymes 
Rasenaschengrabfeld 
(für eine Beisetzung) 

 
0,60 

 
0,60 

 
0,36 
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Erstmalige Ausführung von Friedhofsarbeiten in Ihrem Zuständigkeitsbereich 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir zeigen an, dass wir beabsichtigen, zu dem oben eingetragenen Datum erstmals Arbeiten 
auf einem der von Ihnen getragenen Friedhöfe auszuführen.  
 
Ein Nachweis der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung ist in Kopie (Anlage) 
beigefügt.  
 
Wir sind darüber informiert, dass eine ausdrückliche Zustimmung von Ihrer Seite nicht erfolgt 
und dementsprechend die Zustimmung als stillschweigend erteilt gilt, wenn nichts anders 
mitgeteilt wird.  
 
Der Inhalt Ihrer Friedhofsatzung ist uns bekannt und wird vollständig akzeptiert.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
____________________ 
(Name) 
 
 
____________________ 
(Unterschrift) 
 
 
Anlage: Versicherungsbescheinigung 
 

Anlage 2 zur Satzung für den Friedhof Oelde-Lette vom 17. Dezember 2019 
 

TÄTIGKEITSANZEIGE 
 
 
 

 
 
 
 
Per Telefax: ____________________ 
 
 
 
 
Stadt Oelde 
Friedhofsverwaltung 
 
____________________ 
 
 
____________________ 
 

 
Betreff: Friedhofsarbeiten am 
  
             ____________________ 
 
 
Telefon:____________________ 
Mobil: ____________________ 
E-Mail: ____________________ 
 
Datum:____________________ 
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Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die Satzung für den Kommunalfriedhof Oelde-Lette 
(Friedhofssatzung) in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen. Der Beschluss 
ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungs VO). Es wird 
ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Oelde übereinstimmt. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 17. Dezember 2019 beschlossene  
 
 

Satzung für den Kommunalfriedhof Oelde-Lette (Friedhofssatzung) 
 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

m) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

 
n) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

 
o) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

 
oder 
 

p) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Oelde, 17. Dezember 2019 

                 
      
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
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115 

Fünfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für den Kommunalfriedhof der Stadt Oelde, Ortsteil Lette 
vom 17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund 
 
des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202) 
 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 23.01.2018 (GV NRW S. 90) 
 
sowie des § 29 der Friedhofssatzung für den Kommunalfriedhof der Stadt Oelde vom 17. 
Dezember 2019 hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

 
(1) Für die laufende Unterhaltung des Friedhofes sind von den Antragsberechtigten bzw. 

Inhaber von Wahl- bzw. Reihengrabstätten jährliche Unterhaltungsgebühren in Höhe von 
34,19 Euro pro Grabstätte zu entrichten. Diese Gebühr ist jeweils am 01. Juli eines Jahres 
fällig. 

 
                                                                  
                                                                        Artikel II 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Übereinstimmungserklärung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs VO 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat die Gebührensatzung für den Kommunalfriedhof der Stadt 
Oelde Ortsteil Lette in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen. Der Beschluss 
ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungs VO). Es wird 
ferner bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Oelde übereinstimmt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Oelde am 16. Dezember 2019 beschlossene  
 
 

Gebührensatzung für den Kommunalfriedhof der Stadt Oelde Ortsteil Lette  
 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde 

 
b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

 
c) der Bürgermeister den Beschluss des Rates vorher beanstandet hat 

 
oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Oelde, 17. Dezember 2019 
 

  
      
Karl-Friedrich Knop 
Bürgermeister 
 
 


